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1.19. (1) Das zur Aufnahme in den rechtskundigen Dienst erforderliche Studium des österreichischen Rechts ist an

einer Universität zurückzulegen und mit einem rechtswissenschaftlichen akademischen Grad abzuschließen, wobei

diesem auch mehrere Studien (§§ 54 7 UG) zu Grunde liegen können. Die Studiendauer hat mindestens vier Jahre mit

einem Arbeitsaufwand von zumindest 240 ECTS-Anrechnungspunkten (§ 51 Abs. 2 Z 26 UG) zu betragen.

1. (2)Im Rahmen des Studiums nach Abs. 1 sind nachweislich angemessene Kenntnisse über folgende

Wissensgebiete zu erwerben:

1. 1.österreichisches bürgerliches Recht und österreichisches Zivilverfahrensrecht,

2. 2.österreichisches Straf- und Strafprozessrecht,

3. 3.österreichisches Verfassungsrecht einschließlich der Grund- und Menschenrechte und österreichisches

Verwaltungsrecht einschließlich des Verwaltungsverfahrensrechts,

4. 4.österreichisches Unternehmensrecht, österreichisches Arbeits- und Sozialrecht und österreichisches

Steuerrecht,

5. 5.Europarecht; allgemeines Völkerrecht,

6. 6.erforderlichenfalls sonstige rechtswissenschaftliche Wissensgebiete und

7. 7.Grundlagen des Rechts; wirtschaftswissenschaftliche Wissensgebiete; sonstige Wissensgebiete mit Bezug

zum Recht.

Diese Wissensgebiete sind in einem zur Sicherstellung der für die Ausübung des Berufs einer Beamtin oder eines

Beamten im rechtskundigen Dienst erforderlichen rechtswissenschaftlichen Ausbildung angemessenen Umfang

vorzusehen. Der Arbeitsaufwand für diese Wissensgebiete hat insgesamt zumindest 200 ECTS-

Anrechnungspunkte zu betragen, wobei auf rechtswissenschaftliche Wissensgebiete zumindest 150 ECTS-

Anrechnungspunkte zu entfallen haben. Der Nachweis der Kenntnisse ist durch positiv abgelegte Prüfungen

und/oder positiv beurteilte schriftliche Arbeiten einschließlich der Arbeit nach Abs. 3 zu erbringen, wobei der

Gegenstand der Prüfung oder Arbeit jeweils auch mehreren Wissensgebieten entnommen sein kann.

2. (3)Im Rahmen des Studiums ist auch eine schriftliche, positiv beurteilte Arbeit zu erstellen, deren inhaltlicher

Schwerpunkt auf einem oder mehreren der in Abs. 2 genannten rechtswissenschaftlichen Wissensgebiete gelegen

sein muss und die dem Nachweis der Fähigkeit zum selbständigen rechtswissenschaftlichen Arbeiten dient.

3. (4)Das Ernennungserfordernis des Abschlusses des Studiums des österreichischen Rechts gemäß Abs. 1 wird

auch erfüllt durch

1. 1.die Zurücklegung des rechtswissenschaftlichen Diplomstudiums nach dem Bundesgesetz über die Studien

an den Universitäten, BGBl. Nr. 48/1997, oder nach dem Bundesgesetz über das Studium der

Rechtswissenschaften, BGBl. Nr. 140/1978, und den auf Grund dieses Studiums erlangten akademischen

Grad eines Magisters der Rechtswissenschaften oder

2. 2.die Zurücklegung der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien nach der juristischen Studien- und

Staatsprüfungsordnung, StGBl. Nr. 164/1945.

Definitivstellungserfordernisse:

1.20. Für alle Verwendungen (ausgenommen Ärzte an Kranken- und Justizanstalten, Seelsorger an Justizanstalten und

Apotheker) der erfolgreiche Abschluß der Grundausbildung für die Verwendungsgruppe A 1.
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